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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Der Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge muss gemäss Gesetz mindestens alle
zwei Jahre überprüft werden. Da 2004 eine leichte Anpassung nach oben
vorgenommen worden war, beschloss der Bundesrat Ende August, im Berichtsjahr keine
weitere Veränderung vorzunehmen, womit der Satz auch 2006 bei 2,5% bleibt. Eine
Anpassung nach unten, wie sie etwa der Schweizerische Versicherungsverband
verlangte, erachtete der Bundesrat als nicht angezeigt, da sich die Finanzmärkte 2005
erfreulich entwickelt haben. Gegen eine Erhöhung des Mindestzinssatzes spreche die
Tatsache, dass die Folgen der negativen Börsenjahre noch nicht ganz bewältigt sind;
ausserdem müsse den Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit gegeben werden, wieder
Wertschwankungsreserven zu bilden. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.08.2005
MARIANNE BENTELI

Im November 2011 gab der Bundesrat bekannt, den Mindestzinssatz in der
obligatorischen beruflichen Vorsorge für das Jahr 2012 von 2 Prozent auf 1.5 Prozent
zu senken. Dieser Wert sei auf die negative Entwicklung der Aktienmärkte sowie auf die
rekordtiefen Zinssätze für Bundesobligationen zurückzuführen. Der Schweizerische
Versicherungsverband (SVV) habe einen Zinssatz von 1 Prozent, die BVG-Kommission
mehrheitlich einen von 1.5 Prozent und die Gewerkschaften einen von 2 Prozent
empfohlen, teilte der Bundesrat mit. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 02.11.2011
ANJA HEIDELBERGER

2014 hatten die eidgenössischen Räte eine Motion überwiesen, die forderte,
Pensionskassen die Möglichkeit für Investitionen in zukunftsträchtige Technologien zu
geben und dies durch einen Zukunftsfonds Schweiz zu erleichtern. Die
Umsetzungsarbeiten waren bis 2016 noch nicht sehr weit gekommen, auch weil sich das
Interesse der Pensionskassen an zusätzlichem Schweizer Risikokapital in Grenzen hielt.
Im Oktober 2016 unterzeichnete das Eidgenössische Departement des Innern, dem das
Bundesamt für Sozialversicherungen untersteht, eine gemeinsame Erklärung mit dem
WBF, dem Bundespräsidenten, dem Schweizerischen Pensionskassenverband, der
Schweizerischen Bankiervereinigung, dem Schweizerischen Versicherungsverband
sowie Vertreterinnen und Vertretern von Venture-Capital-Unternehmen. Darin
erklärten die Teilnehmenden sich bereit, einen Beitrag zur nachhaltigen
Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft zu leisten und das Potential für weitere
Verbesserungen der Rahmenbedingungen zu prüfen. Die Mitglieder der teilnehmenden
Organisationen sollten zudem motiviert werden, freiwillig in wachstumsstarke
Jungunternehmen und neue Technologien zu investieren. Bereits im September war die
Stiftung Pro Zukunftsfonds Schweiz gegründet worden, die Pensionskassen, Versicherer
und institutionelle Investoren ermutigen will, in Schweizer Start-Up-Firmen zu
investieren. 3

ANDERES
DATUM: 13.10.2016
FLAVIA CARONI

Im November 2016 gab der Bundesrat bekannt, per Anfang 2017 den Mindestzinssatz in
der zweiten Säule von 1.25 Prozent auf 1 Prozent zu senken. Zuvor hatte die BVG-
Kommission zu demselben Zinssatz geraten, nachdem sie über verschiedene Varianten
zwischen 0.5 und 1.25 Prozent abgestimmt hatte. Kritisiert wurde dieser Entscheid
sowohl vom Schweizerischen Versicherungsverband als auch vom Schweizerischen
Gewerkschaftsbund. Ersterer empfand den Zinssatz von 1 Prozent als «deutlich zu
hoch» und sprach sich für maximal 0.5 Prozent aus; Letzterer kritisierte, dass die
Erwerbstätigen erneut tiefere Renten hinnehmen müssten, und hätte entsprechend
einen Zinssatz von 1.25 Prozent bevorzugt. Unterstützt wurde der SGB gemäss Presse
vom Bauern- sowie vom Gewerbeverband, die sich im Hinblick auf die Abstimmung zur
AHVplus-Initiative gegen eine Unterschreitung der «psychologischen Schwelle» von 1
Prozent (Kurt Gfeller, Vizepräsident des Gewerbeverbands) aussprachen, um nicht
zusätzlich «Wasser auf die Mühlen der Linken» (Sonntagszeitung) zu giessen. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.11.2016
ANJA HEIDELBERGER

1) Presse vom 1.9. und 17.11.05.
2) Medienmitteilung BSV vom 2.11.11

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



3) Medienmitteilung EDI vom 13.10.16; NZZ, 28.4., 9.5.16; TG, 13.10.16
4) Empfehlung BVG-Kommission vom 2.9.16; BZ, TA, 3.9.16; SoZ, 4.9.16
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